
         D ie  Bremer  Krankenkassenverbände  in formieren

P r e s s e m i t t e i l u n g

Ihre Gesprächspartner im Auftrag der Bremer Krankenkassenverbände sind:
 Jörn Hons, AOK Bremen/Bremerhaven Tel. (0421) 1761 – 85000
 Christiane Rings (vdek e.V.) für die Ersatzkassen in Bremen  Tel. (0421) 16565 – 76
 Mathias Tietz, BKK Landesverband Mitte Tel. (0391) 5554 – 157
 Gunnar Mollenhauer, IKK gesund plus Tel. (0391) 2806 – 2002

Neugestaltung der Prävention und Gesundheitsförderung:
Bündnis für Gesundheit im Land Bremen gründet Arbeitsgemeinschaft

Bremen, 21.02.2024. Seit 2018 fördern die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) im
Land Bremen gemeinsam Projekte zur Prävention in Lebenswelten. Seit 2019 geschieht dies im
Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit. Zum 01. Januar 2024 hat sich das Bündnis neu
aufgestellt: Als Arbeitsgemeinschaft (ARGE) „GKV-Bündnis für Gesundheit im Land Bremen“ füh-
ren die Verbände ihre gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Präventionsgesetzes in
neuem Rahmen fort. Die Förder- und Finanzverantwortung liegt nun vollständig im Bundesland.
Dadurch hat sich der Handlungsspielraum der Akteure verbessert. „Wir können nun noch geziel-
ter auf die Bedürfnisse im Land eingehen!“ freut sich die Gesellschafterbeauftragte des GKV-
Bündnis für Gesundheit im Land Bremen, Dr. Svenja Jacobs.

Förderinteressierte können sich mit ersten Projektideen weiterhin an Daniel Rosenfeldt, Ge-
schäftsstelle des GKV-Bündnis für Gesundheit im Land Bremen (Daniel.Rosenfeldt@vdek.com),
wenden. Diese werden gemeinsam auf Förderfähigkeit entsprechend des Leitfadens Prävention
überprüft und die weiteren Schritte auf dem Weg zur Förderung besprochen.

In den vergangenen Jahren wurden unter anderem die Projekte „Digital Empowerment“ der Frau-
engesundheit Tenever, „Bremen Bewegen“ von Werder Bremen und dem Sportgarten oder die
„Werkstatt Alter“ der Bremer Heimstiftung vom GKV-Bündnis gefördert. Diese gelungene Zusam-
menarbeit wird die ARGE nun fortführen.

Hintergrund für die Gründung der Arbeitsgemeinschaft ist eine Gesetzesänderung im Mai 2023,
die eine Neuregelung des § 20a Absätze 3-8 SGB V zur Folge hatte. Damit wurde die gesetzlich
verpflichtende Beauftragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) durch
den GKV-Spitzenverband beendet und das Engagement des GKV-Bündnisses für Gesundheit in
GKV-eigene Strukturen überführt.


